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 Veröffentlicht am 20.03.2007

Norm

KSchG §28a

Rechtssatz

Ob eine bestimmte Gesetzesverletzung die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen kann oder nur

Individualinteressen von Verbrauchern berührt, richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.
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